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Der Salzlandkreis wird die hiesige Wirtschaft in 
diesen schweren Zeiten mit allen Kräften unter-
stützen, heißt es in einer Mitteilung der Kreis-
verwaltung. Dafür stellen die Kreisverwaltung, 
die Agentur für Arbeit, das Jobcenter sowie die 
Salzlandsparkasse wichtige Informationen für 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer zur Verfügung. 
Dazu gehört auch eine Handlungsempfehlung. 
Landrat Markus Bauer sagt: „Wir wollen handeln, 
bevor Firmen – egal ob Kleinstunternehmer oder 
Mittelständler - in die Insolvenz rutschen und 
Existenzängste noch größer werden. Wir machen 
uns seit Tagen bereits auch Gedanken dazu, wie 
wir die Wirtschaft im Salzlandkreis in diesen au-
ßergewöhnlichen Zeiten stärken können.“ Der 
Landrat betont: „Wir lassen niemanden allein.“ Er 
sagt außerdem: „Nur wenn es Unternehmen und 
Menschen gut geht, kann es auch den Kommu-
nen gut gehen.“
 
Der Vorstandsvorsitzende der Salzlandspar-
kasse, Hans-Michael Strube, sagt: „Wir werden 
beweisen, dass es richtig ist, nicht nur in guten 
Zeiten mit einem regionalen Geldinstitut zusam-
menzuarbeiten. Der Sparkassenvorstand sagte, 
man werde die Firmen gern beraten. „Sie können 
jederzeit auf uns zukommen.“ Des Weiteren sag-
te Hans-Michael Strube, man werde die Bargeld-
versorgung an allem 70 Geldautomaten und 20 
Geschäftsstellen gewährleisten. Auch um dem 
Zahlungsverkehr analog und online zu gewähr-
leisten, wird die Salzlandsparkasse alle notwen-
digen Maßnahmen veranlassen. Weitere Informa-
tionen dazu finden Sie auf der Internetseite des 
Salzlandsparkasse.

Anja Huth, Vorsitzende der Agentur für Arbeit, 
sagt, Priorität habe aktuell die Bearbeitung von 
Anträgen auf Kurzarbeitergeld. „Auch, wenn die 
Tür geschlossen ist, sitzen die Mitarbeiter dahin-
ter und bearbeiten die Anliegen.“ So gab es in den 
vergangenen Tagen über 330 Beratungen zum 
Kurzarbeitergeld. Sie ergänzt: „Ob es um einen te-
lefonischen Beratungstermin, andere Fragen oder 
um die Arbeitsuchend- oder Arbeitslosmeldung 
geht, wir haben eine Hotline  für unsere Bürgerin-
nen und Bürger eingerichtet.“ Hilfreich ist auch, 
dass die Arbeitslosmeldung vereinfacht wurde 
und ab sofort auch telefonisch möglich ist. Unter 
der Rufnummer 03471 / 6890 190 haben die 
Menschen einen direkten Draht zu den Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern der Agentur für Arbeit.
 
Thomas Holz, Betriebsleiter des Jobcenters sagt, 
dass die Arbeitnehmer einen Antrag auf Grund-
sicherung stellen können, deren Kurzarbeiter-
geld nicht zur Sicherung des Lebensunterhalts 
ausreicht. Insoweit können auch Eltern einen 
Antrag auf Leistungen nach dem SGB II stellen, 
wenn sie für die Betreuung ihres Kindes eine un-
bezahlte Freistellung nehmen müssen und das 
danach verbleibende Einkommen nicht mehr zur 
Sicherung des Lebensunterhalts ausreicht. Der 
Betriebsleiter sagt, dass die Grundsicherung für 
den Monat gilt, indem der Antrag gestellt worden 
ist, egal an welchem Tag. Für die Berechnung der 
Leistungen wird das Einkommen berücksichtigt, 
das in dem jeweiligen Monat tatsächlich zur Ver-
fügung steht. Aus Sicht des Jobcenters wäre eine 
Unterstützung für Solo-Selbständige und Klein-
unternehmen wichtig.
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Salzlandsparkasse informiert:
Bargeldversorgung ist gesichert
Die Salzlandsparkasse gibt bekannt, dass ab 
Montag, 23. März, eine Anpassung der Öff-
nungszeiten in dem Geschäftsstellennetz 
vorgenommen wird. 
Aschersleben – Filiale Altstadtcenter:  
Mo – Fr 09 - 12 Uhr, Di u. Do 14 - 18 Uhr
Aschersleben – Filiale Hans Grade Straße: 
Mo u. Mi. 9 - 12 Uhr
Filiale Frose 
Mo 9 - 12 Uhr und 14 - 18 Uhr 
sowie Mittwoch 09 - 12 Uhr

Präsenz vor Ort 
Im Ergebnis werden wir im gesamten Salz-
landkreis weiterhin mit 20 Filialen für alle 
Bargeldgeschäfte und Servicedienstleistun-
gen vor Ort sein. Davon getrennt bieten wir 
unseren Kunden weiterhin in 27 Geschäfts-
stellen bedarfsgerechte Beratungen nach 
individueller Vereinbarung an. Infos auf 
www.salzlandsparkasse.de. 

Kommunikationswege 
Daneben steht unseren Kunden zentral das 
KundenkontaktCenter unter Telefon 03925 
99-0 montags bis freitags von 8 bis 19 Uhr 
zur Verfügung. Zusätzlich sind wir über alle 
weiteren Kommunikationswege wie Chat 
und E-Mail erreichbar. 

Sicherung Bargeldversorgung 
und Abwicklung Zahlungsverkehr 
Wir betonen an dieser Stelle, dass die Geld-
versorgung in den Filialen bzw. an unseren 
Geldausgabeautomaten weiterhin gesichert 
ist. Das gilt für die Abwicklung des Zahlungs-
verkehrs – unabhängig davon, ob online oder 
per Beleg, selbstverständlich ebenso. 

Unterstützung für Unternehmen 
Die wirtschaftlichen Auswirkungen der Co-
rona-Pandemie haben enormen Einfluss 
auf unsere gewerblichen Kunden. In dieser 
schwierigen Phase stehen wir in laufendem 
Kontakt mit den Unternehmen. 

Sparkasse in der Notsituation vor Ort 
Unsere Kunden können sich in dieser glo-
balen, europäischen, aber auch deutschen 
Krise auf die Salzlandsparkasse und ihre 
Verbundunternehmen verlassen. In der Ver-
antwortung für Kunden und Mitarbeiter er-
kennen wir, wie gut es ist, in einer solchen 
Notsituation auf die dezentralen Strukturen 
der Sparkasse zurückgreifen zu können. 
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Bauer: „Wir lassen niemanden allein.“

Thomas Holz (Jobcenter Salzlandkreis), Landrat Markus Bauer, Anja Huth (Agentur für Ar-
beit Bernburg) und Hans-Michael Strube (Salzlandsparkasse, von links) erläutern, wie Un-
ternehmen unterstützt werden sollen, die durch die Corona-Krise betroffen sind.



Sehr geehrte Unternehmerinnen 
und Unternehmer,
 
das neuartige Coronavirus SARS-CoV-2 und die 
damit einhergehenden Einschränkungen stel-
len eine große Belastung für alle Unternehmen 
im Salzlandkreis dar. Hilfe wird rasch und abge-
stimmt auf die betriebsindividuellen Bedürfnisse 
benötigt.
 
Die vorhandenen Instrumente wie für die Inan-
spruchnahme von Kurzarbeitergeld können be-
reits genutzt werden. Die kostenfreie Hotline für 
Unternehmer (0800-455520) bei der Agentur 
für Arbeit Bernburg steht zur Verfügung.
 
Für die Sicherung der kurzfristigen Liquidität 
unterstützen Sie Ihre Ansprechpartner bei der 
Salzlandsparkasse (03925-990) bzw. Ihrer 
Hausbank. Diese beziehen nach Bedarf auch die 
bereits vorliegenden Finanzierungsinstrumen-
te der Investitionsbank Sachsen-Anhalt und der 
Bürgschaftsbank mit ein.
 
Weiterhin steht Ihnen auch die Hotline des Wirt-
schaftsministeriums Sachsen-Anhalt (0391-
5674750) seit einigen Tagen zur Verfügung.
 Unter Beachtung des Subsidiaritätsprinzips kann 
und wird es aber notwendig sein, dass weitere 
finanzielle Hilfe benötigt wird. Mit dem Ausfül-
len des Formblattes „Erfassung Hilfebedarf für 
Unternehmen“ können Sie mithelfen, dass mög-
lichst schnell Hilfe organisiert werden kann. Ich 
möchte gegenüber den Verantwortlichen in 
Bund und Land deutlich machen, welche Bedar-
fe bestehen. Wir werden dazu die Bedarfe für 
den Salzlandkreis erfassen und bündeln mit der 
Zielstellung, dass dann finanzielle Hilfen in der 
benötigten Höhe für die Region zur Verfügung 
gestellt werden. Ihre Daten und Informationen 

werden selbstverständlich im Rahmen der da-
tenschutzrechtlichen Vorschriften vertraulich 
behandelt und nicht an Dritte weitergegeben. 
Lediglich die Kontaktdaten können bei Bedarf an 
das Jobcenter des Salzlandkreises, die Agentur 
für Arbeit oder an die jeweilige Stadt/Gemeinde 
weitergeleitet werden.
 
Ich danke Ihnen für Ihre Unterstützung und spre-
che Ihnen auf diesem Wege Mut zu, dass Sie alle 
die schwierige Zeit gesundheitlich und geschäft-
lich gut überstehen.
 
Ihr Landrat Markus Bauer
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Übersicht zu wichtigen 
Ansprechpartnern:  
 
Hotline Wirtschaftsministerium: 
0391/567-4750 (Mo - Fr 8.30 - 16 Uhr) 
https://mw.sachsen-anhalt.de/media/
coronavirus/
 
IHK Magdeburg:
https://www.magdeburg.ihk.de/
international/laender-und-branchen-
informationen-channel/top-themen/
corona-virus
 
Wirtschaftsförderungen 
des Salzlandkreises: 
Telefon 03471 / 684-1801 sowie den 
Wirtschaftsförderern der Städte
 
Alle Infos zur Einführung von Kurzarbeit  
https://www.arbeitsagentur.de/unter-
nehmen/finanziell/kurzarbeitergeld-ue-
bersicht-kurzarbeitergeldformen 
- Zusammenarbeit mit Steuerberater 
empfohlen bei der Erarbeitung der 
notwendigen Unterlagen für die 
Agentur für Arbeit
 
Hinweise zum Thema Liquidität
- Firmenbetreuer der Hausbank 
 kontaktieren
- Zusammenarbeit mit ihrem 
 Steuerberater empfohlen, z.B.
 • fällige Steuerzahlungen stunden
 • Steuervorauszahlungen
  beim FA herabsetzen lassen
 • Stundung fälliger Zahlungen, 
  Verzicht auf Säumniszuschläge 
  und Zinsen
 
- Hotline Investitionsbank 
 Sachsen-Anhalt 0800 / 5600757 
https://www.ib-sachsen-anhalt.de/
coronavirus-informationen-fuer-unter-
nehmen
 
-  Förderprogramm MUT:  
https://www.ib-sachsen-anhalt.de/
unternehmen/investieren-finanzieren/
ib-mittelstandsdarlehen
 
- Förderprogramm IMPULS: 
https://www.ib-sachsen-anhalt.de/
fileadmin/user_upload/Dokumente/
Wirtschaft/IMPULS-IB-Gruendungsdarle-
hen_Vergabegrundsaetze.pdf
 
-  Bürgschaften bei der 
Mittelständischen Beteiligungsgesell-
schaft Sachsen-Anhalt (MBG): 
www.bb-mbg.de

Der Salzlandkreis hat zur Coronakrise eine 
Hotline geschaltet. Sie ist unter 03471 / 
6842684 Mo bis Do von 8 bis 18 Uhr sowie 
Fr 8 bis 12 Uhr erreichbar. Weitere Infos 
auch unter www.salzlandkreis.de

Offener Brief des Landrates an die 
Selbstständigen in Stadt und Land

Landrat Markus Bauer präsentiert ein Sche-
ma, auf dem vereinfacht gezeigt wird, wie 
Unternehmen und Kommunen Hilfe bean-
tragen können.

Weitere Infos: 
 
Landkreis-Infos
Bernburg. Der Salzlandkreis hat zur Coron-
akrise eine Hotline geschaltet. Sie ist unter 
Telefon 03471 / 6842684 montags bis 
donnerstags von 8 bis 18 Uhr sowie frei-
tags 8 bis 12 Uhr erreichbar.  



SLK-14-41-1194; 2020-03-19 

Salzlandkreis 
 

Der Landrat 

Erfassung Hilfebedarf für Unternehmen 

Mein Unternehmen (Alle Angaben notwendig.) 

Name 

Anschrift 
Straße, Haus-Nr. 

PLZ Ort 

Ansprechpartner, Funktion 

Telefon E-Mail 

Mein Unternehmen ist durch folgende Maßnahmen unmittelbar und mittelbar betroffen: 

Erlass zur Schließung von Gemeinschaftseinrichtungen des Landes vom 15.03.2020 
SARS-CoV-2-Eindämmungsverordnung des Landes vom 16.03.2020 
Sonstige Maßnahmen: 

Ich erwarte infolge dessen erhebliche Umsatzverluste. 

  ja   nein 

wenn ja, in folgender Höhe (Schätzwert je Woche):  Euro 

Ich habe bereits Kontakt aufgenommen zur Agentur für Arbeit hinsichtlich der Inanspruchnahme 
von Kurzarbeitergeld (Hotline: 0800-455520): 

  ja   nicht erforderlich/nicht zutreffend   Termin geplant/vereinbart 

Ich habe bereits Kontakt aufgenommen zu meiner Hausbank zur Sicherung der Liquidität meines 
Unternehmens: 

  ja   nicht erforderlich/nicht zutreffend   Termin geplant/vereinbart 
Hausbank (Angabe freiwillig) 

Ich wünsche weitere Informationen (per Email) zu finanziellen Hilfen des Bundes und des Landes, 
sobald diese vorliegen: 

  ja   nein 

Weitere Informationen unter www.salzlandkreis.de (Spezial-Seite "Corona-Virus"). 

Hinweis: Formblatt bitte senden an Salzlandkreis, FD 41, 06400 Bernburg oder mstrube@kreis-slk.de 

E-Mail senden Drucken Formular zurücksetzen



Was ist Kurzarbeit überhaupt?
Muss ein Betrieb aufgrund eines 
unabwendbaren Ereignisses oder 
wegen wirtschaftlicher Ursachen 
die Arbeitszeit seiner Mitarbeiter 
vorübergehend verringern oder 

ganz einstellen, kann er Kurzarbeit beantra-
gen. Wenn alle Voraussetzungen erfüllt sind, 
zahlt die Agentur für Arbeit das Kurzarbeiter-
geld. Das entspricht ungefähr dem Arbeitslo-
sengeld – wird aber vom Betrieb gezahlt, der 
das Geld von der Arbeitsagentur erstattet be-
kommt. Die schlechte Auftragslage wird da mit 
überbrückt und Entlassungen können vermie-
den werden.

„Wirtschaftliche Ursachen“ und 
„unabwendbare Ereignisse“: 
Was heißt das konkret?
Der Gesetzgeber hat festgelegt, 
dass Unternehmen wirklich nur 
im Notfall Kurzarbeitergeld bean-

spruchen können und nicht etwa bei norma-
len Betriebsrisiken. Wirtschaftliche Ursachen 
meinen die Einflüsse, die nicht in der Verant-
wortung des Betriebes liegen. Beim Corona-
virus kann davon gesprochen werden, wenn 
beispielsweise Teile ausbleiben, nicht ersetzt 
werden können und Bänder stillstehen. Dann 
gibt es noch die sogenannten „unabwendba-
ren Ereignisse“. Darunter fällt beispielsweise 
Hochwasser. Und dazu zählen auch Anordnun-
gen der Gesundheitsämter.

Wann kann ein Unternehmen
Kurzarbeit beantragen?
Die Voraussetzungen dafür sind 
im Sozialgesetzbuch III geregelt. 
Der Arbeitgeber kann Kurzarbeit 
anmelden, wenn der Arbeitsaus-

fall unvermeidbar ist und der Betrieb alles 
getan hat, um ihn zu vermindern oder zu be-
heben. Dazu zählt auch, dass Arbeitnehmer 
ihre Überstunden und Zeitguthaben abfeiern 
müssen. Mit der Neuregelung können Betriebe 
rückwirkend zum 1. März 2020 Kurzarbeiter-
geld nutzen, wenn zehn Prozent der Beschäf-
tigten einen Arbeitsentgeltausfall von mehr als 
zehn Prozent haben. Auch Zeitarbeitsfirmen 
können Kurzarbeit anzeigen.

Wie kann ich Kurzarbeit bean-
tragen?
Als Erstes muss die Kurzarbeit bei 
der Agentur für Arbeit angezeigt 
werden: Erst danach können Sie 
diese beantragen. Ist die Kurz-

arbeit angezeigt, können Sie mit einem Leis-
tungsantrag die Kurzarbeit beantragen. 

Alle Infos dazu, finden Sie auch auf 
www.arbeitsagentur.de/kurzarbeit

Welche Unterlagen muss ich 
für den Antrag einreichen? 
Damit die Arbeitsagentur prüfen 
kann, ob der Betrieb die Voraus-
setzungen für Kurzarbeit erfüllt, 
müssen Unternehmer mehrere 

Unterlagen einreichen. Dazu gehören auch die 
Vereinbarung über die Einführung von Kurzar-
beit mit dem Betriebsrat oder, wenn es keinen 
gibt, mit den Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmern. Arbeitgeber sollten auch die mögli-
chen Änderungskündigungen einreichen.

 
Wie hoch ist das 
Kurzarbeitergeld?
Es beträgt 60 Prozent des ausge-
fallenen Nettolohns. Arbeitneh-
mer, die mindestens 0,5 Kinder 
auf der Lohnsteuerkarte eingetra-

gen haben, bekommen 67 Prozent des Netto-
lohns.

Wie lange kann die Förderung 
bezogen werden?
Die mögliche Dauer beträgt zwölf 
Monate, ist aber immer vom Ein-
zelfall abhängig.

Was ist mit den 
Sozialversicherungsbeiträgen, 
die die Unternehmen zahlen?
Die werden dem Unternehmen in 
voller Höhe erstattet. Auch das 
zählt zu den Neuerungen.

Bisher mussten Arbeitgeber 80 Prozent der 
ausgefallenen Sozialbeiträge zahlen, sowohl 
vom eigenen Anteil als auch vom Anteil des 
Arbeitnehmers. Nun werden die Sozialbeiträge 
zu 100 Prozent erstattet.

Was gilt für Selbstständige?
Da Selbstständige nicht in der Ar-
beitslosenversicherung pflichtver-
sichert sind, können sie auch kein 
Kurzarbeitergeld beantragen.

Reicht das Geld der 
Bundesagentur für Arbeit 
überhaupt für eine schwere 
Konjunkturkrise aus?
Ja, die Bundesagentur für Arbeit 
kann auf Konjunkturreserven zu-

rückgreifen. Derzeit liegen die bei 26 Milliarden 
Euro.

Quelle: Agentur für Arbeit

Arbeitgeberservice Aschersleben
Enrico Reichmann  03473 / 950-105
Liane Hüttl 03473 / 950-176 
Email: aschersleben.141-arbeitgeber-service@
arbeitsagentur.de
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Weitere Infos: 
 
Keine Steuern zahlen
Aschersleben. Unternehmen und Gewer-
betreibende/Selbstständige mit Gewerbe-
steuer-Vorauszahlung 2020 können bei 
ihrem zuständigen Finanzamt in Quedlin-
burg einen Antrag auf Aufhebung stellen, 
teilte die Wirtschaftsförderung der Stadt 
Aschersleben mit. Eine Kopie von diesem 
Antrag reichen die Unternehmer bitte auch 
bei der Stadtverwaltung/ Amt für Recht und 
Finanzen zu Händen von Frau P. Schmidt 
ein. Für Fragen steht Ihnen Frau P. Schmidt 
unter der Tel.-Nr.: 03473 / 958-222 zur 
Verfügung. Außerdem hat die Wirtschafts-
förderung der Stadt eine Sonderseite zur 
Corona-Krise unter www.aschersleben.de 
ins Netz gestellt.
 
Tipps von Eventus
Magdeburg. Wir empfehlen die Internet-
seite der Firma Eventus in Magdeburg. Die 
Kaufmannsgilde hatte in der Vergangenheit 
bereits Kontakt mit den Wirtschaftsberatern 
im Zusammenhang mit der Regelung von 
Unternehmensnachfolgen. Diese wurden 
professionell, geräuscharm und vor allem 
erfolgreich vollzogen. Das Unternehmen hat 
jetzt eine Sonderseite zum Thema Corona 
ins Netz gestellt, die sehr gut die Hilfemög-
lichkeiten fortlaufend beschreibt. Deshalb 
lohnt sich auch dort ein Blick hinein:
https://www.eventus-mww.de/corona-in-
formationen-fuer-unternehmen  
 
Verkaufsoffene Sonntage
Aschersleben. Zur Sicherstellung der Versor-
gung der Bevölkerung hat das Landesver-
waltungsamt Sachsen-Anhalt eine zusätzli-
che Öffnung von Verkaufsstellen im Land an 
Sonn- und Feiertagen in der Zeit von 12:00 
Uhr bis 18:00 Uhr per Allgemeinverfügung 
zugelassen, wobei Karfreitag, Ostersonntag 
und Ostermontag ausgenommen sind.

Zahlung ihrer Gewerbemiete 
und Nebenkosten
Aschersleben. Im Netz kursieren Hinweise, 
dass sich Gewerbemieter in dieser besonde-
ren Notlage von der Zahlung ihrer Gewerbe-
miete und Nebenkosten einseitig freistellen 
können. Dies wird mit einer Regelung im 
Paragraphen 1104 aus dem Allgemeinen 
Bürgerlichen Gesetzbuch begründet. Aller-
dings wird in dieser Argumentation überse-
hen, dass dieser Paragraph im Österreichi-
schen Bürgerlichen Gesetzbuch existiert, 
nicht aber im Deutschen BGB. Anwälte in 
Deutschland bezeichnen die Situation als 
durchaus komplizierter. Wir empfehlen vor 
einem einseitigen Schritt einen Anwalt, zum 
Beispiel aus der Kaufmannsgilde, zu konsul-
tieren und auf jeden Fall das Gespräch mit 
dem Vermieter zu suchen, um Kündigungsri-
siken zu vermeiden.

Die zehn wichtigsten Antworten für 
Arbeitgeber zum Thema Kurzarbeit
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Einkaufen in Zeiten der Corona-Krise

Aschersleben. Eine ganze Reihe von Inha-
bergeführten Modefachgeschäften und ein 
Spielwarengeschäft bieten einen Bestell-
service per Whatsapp, Online oder Telefon 
mit Lieferung auf Rechnung nach Hause an. 
Senden Sie uns eine Mail an martin.lampadi-
us@dumont.de mit ihren Angeboten und wir 
werden im nächsten Newsletter die Liste 
der Unternehmen mit solchen Angeboten 
veröffentlichen.

Aktuelle Anordnungen

Die nachfolgende Allgemeinverfügung 
tritt am 23. März 2020, 00:00 Uhr in 
Kraft und mit Ablauf des 05. April 2020 
außer Kraft. Die Ausgangsbeschränkun-
gen enden am 05. April 2020, 24:00 Uhr. 

4. Untersagt wird die Öffnung von Ladenge-
schäften jeder Art.
4.1 Von der Schließungsverfügung nach Nr. 
4 ausgenommen sind der Lebensmittelhan-
del, Getränkemärkte, Banken und Sparkas-
sen, Apotheken, Drogerien, Sanitätshäuser, 
Optiker, Hörgeräteakustiker, Filialen der 
Deutschen Post AG und Paketstellen von 
Logistikunternehmen, Tierbedarf, Fahrrad-
läden, Bau- und Gartenmärkte, Großhandel, 
Tankstellen und Kfz-Teileverkaufsstellen, 
Buchhandel, Zeitungs- und Zeitschriften-
handel, Wochenmärkte, der Betrieb von 
Lebensmittelhandel im Reisegewerbe, Rei-
nigungen, Waschsalons, der Online- Handel 
und Abhol- und Lieferdienste.
4.2 Bei Ladengeschäften, die ein Mischsor-
timent führen, ist eine Öffnung zulässig, 
soweit das nach Nr. 4.1 zugelassene Sorti-
ment einen nicht nur unerheblichen Anteil 
am Gesamtsortiment umfasst.
4.3 Die zuständigen Landkreise und kreis-
freien Städte können auf Antrag Ausnah-
megenehmigungen für andere für die 
Versorgung der Bevölkerung unbedingt 
notwendige Geschäfte erteilen, soweit dies 
im Einzelfall aus infektionsschutzrechtlicher 
Sicht vertretbar ist.
4.4 Die Öffnung von Einkaufszentren und 
Kaufhäusern ist nur für die in Nr. 4.1 ge-
nannten Ausnahmen sowie deren gastro-
nomische Einrichtungen für die Belieferung, 
Mitnahme und Außer-Haus-Verkauf unter 
den Voraussetzungen der Nr. 3.1 erlaubt.
5. Die Sicherheitsbehörden und die Polizei 
kontrollieren die Einhaltung der Allgemein-
verfügung. Im Falle einer Kontrolle sind 
die triftigen Gründe durch den Betroffenen 
glaubhaft zu machen.
6. Ein Verstoß gegen diese Allgemeinverfü-
gung kann nach § 73 Absatz 1a Nr. 6 IfSG als 
Ordnungswidrigkeit geahndet werden.
7. Weitergehende Anordnungen der örtlichen 
Gesundheitsbehörden bleiben unberührt.
8. Diese Allgemeinverfügung ist nach § 28 
Absatz 3 i V m § 16 Absatz 8 IfSG sofort 
vollziehbar.

Das   Leben geht weiter

Nachwuchs bei den Rohrkatzen 
im Zoo Aschersleben 

Zwei Mini-Katzen sorgen für Wirbel. Nachdem 
der Zoo Aschersleben zuletzt den Verlust seiner 
zwei Jaguare verkraften musste, kommt der putzi-
ge Nachwuchs bei den Rohrkatzen gerade recht. 
Am 05. März erblickten die beiden Fellknäuel das 
Licht der Welt und werden nun von Tag zu Tag ak-
tiver. Das Geschlecht der Mini-Katzen ist bislang 
noch nicht bekannt. Dieses Geheimnis soll bei der 
ersten anstehenden Jungtierprophylaxe gelüftet 
werden.

Studio A auf Sendung: 
Kultur in Zeiten der Corona-Krise

Menschen aus Aschersleben sind angetreten, 
um den Künstlerinnen und Künstlern in Zeiten 
größtmöglicher Distanz ein Schaufenster zum 
Publikum in der Region zu bieten. Sie wollen so-
ziale Distanz herstellen und dennoch die Nähe 
und das Miteinander fördern. Das gelingt, in dem 
dreimal in der Woche über den Lokalradiosender 
radio hbw 92,5 sowie der Facebookseite der Mit-
teldeutschen Zeitung und des Super Sonntags 
Aschersleben ein Livestream von und mit Künst-
lern ausgestrahlt wird. Die nächsten Sendungen 
finden jeweils am Montag, Mittwoch und Freitag 
von 18.05 bis 19 Uhr statt. Unser Tipp: Unbe-
dingt einschalten!  

Nachwuchs bei den Rohrkatzen im Zoo Aschersleben

Studo A ist auf Sendung.



Liebe Kunden,

aufgrund der Corona-Pandemie 
sind wir leider gezwungen, 

unsere Geschäfte bis auf Widerruf zu schließen.

Ein Wunsch unsererseits:
Wenn Sie die nächsten Wochen viel zu Hause bleiben, 

dann kaufen Sie bitte NICHT IM INTERNET ein!
Warten Sie bis wir Einzelhändler unsere Geschäfte 

hier in Aschersleben wieder öffnen dürfen. Durch Ihre 
Einkäufe helfen Sie uns danach, die Krise gemeinsam 

zu bewältigen und unsere Innenstadt wieder zu beleben.
Wir sagen schon mal DANKE.

www.wir-sind-aschersleben.de

Aschersleber „Wir brauchen Sie jetzt,   
  damit wir in   Zukunft 
für Sie da sein können.“


